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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit dem Beginn der Sommerferien 
in den Schulen

rückt für viele die Urlaubszeit heran. 
Das Rathaus hat weiter für Sie geöffnet.

Unser „Blättle“ erscheint wieder
am 25. August 2023. 

Ihnen allen wünsche ich von Herzen
schöne Ferien. 

Ihr Jochen Spieß 
Bürgermeister 

Herzliche Einladung
zur Verabschiedung von

Herrn Bürgermeister Jochen Spieß.

Nach 24-jähriger Amtszeit
verabschiedet

die Gemeinde Krauchenwies 
Herrn Bürgermeister Jochen Spieß.

Zur öffentlichen Verabschiedung am 
Freitag, den 28. Juli 2023 um 19.00 Uhr 

in der Gemeindehalle Waldhorn
Bittelschießerstraße 16
72505 Krauchenwies 

lade ich Sie sehr herzlich ein.

Klaus Nipp - 1. Bürgermeisterstellvertreter 



Sprechzeiten in den Ortsverwaltungen:
Ablach, Ortsvorsteher Sander
Tel. (privat) 901144, Amt 1829
E-Mail: ortsverwaltung-ablach@gmx.de
Sprechzeiten: Mo. 18:30 - 20:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bittelschieß, Ortsvorsteher Stumpp
Tel. (privat) 1841, (Amt) 962647
E-Mail: info@gaertnerei-eissler.de oder 
ortsverwaltung-bittelschiess@gmx.de
Sprechzeiten: Mi. 19.00 - 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Göggingen, Ortsvorsteher Fischer
Tel. (privat) 7324, (Amt) 304, Fax 962812
E-Mail: ortsverwaltung@goeggingen.de, www.goeggingen.de
Sprechzeiten: Mo.18.30 - 19:30, Fr. 09.00 - 10.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Hausen a.A., Ortsvorsteher Seeger
Tel. (privat) 7440, (Amt) 1817, Fax 901914
E-Mail: ortsverwaltung.hausen@web.de 
Sprechzeiten: Mi. 10:00 - 11:00 Uhr und 20:00 - 21:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Forstrevier Inzigkofen-Krauchenwies
Johannes Lang
Tel: 0 75 76 / 21 57, Fax: 0 75 76 / 9 62 90 49
e-mail: johannes.lang@lrasig.de  

Notfalldienste
Am Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen können Patienten ohne
vorherige Anmeldung von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr direkt in die Notfallpra-
xis im Kreiskrankenhaus Sigmaringen, Hohenzollernstraße 40, 72488
Sigmaringen.
Den diensthabenden Arzt erreichen sie in dieser Zeit unter der zentralen
Notrufnummer 116 117.

Kinderärztlicher Notdienst: 0180 / 1929345
Zahnärztlicher Notdienst: 0761 / 12012000 

Corona-Hotlines
Landesgesundheitsamt: 0711 / 904-39555
Hotline Landratsamt SIG: 07571 / 102-6466
Gesundheitsamt SIG: 07571 / 102-6430
Krankenkassen-Infotelefon: 0800 / 8484111

ln lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte sofort den Ret-
tungsdienst unter der Rufnummer 112.

Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG)
Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen
Tel. 07571/7301-0

Fachbereich Jugend des Landratsamtes Sigmaringen 
Für die Gesamtgemeinde Krauchenwies ist die Außenstelle Pfullendorf,
erreichbar unter 07571- 1024284 Ansprechpartner im Allgemeinen Sozi-
alen Dienst des Fachbereichs Jugend
Adresse: Kirchplatz 13, 88630 Pfullendorf. 

Beratungsstelle für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und ihre Angehörigen
Jeden 1. Donnerstag im Monat im Fidelishaus Sigmaringen 14.00– 16.00
Uhr (nicht an Feiertagen) IBB-Stelle Landkreis Sigmaringen Fidelisstr. 1,
72488 Sigmaringen,  Tel. 07571/730155, 
E-Mail: team@ibb-sigmaringen.de

Psychosoziale Beratungsstelle
Sigmaringen, Laizerstraße1, Tel. 07571/72965-50 oder -52,
Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung

Beratung HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare
Krankheiten
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen
Donnerstags ab 14.30 Uhr nach Terminvergabe statt.
Termine werden anonymisiert und der Tel. 07571/102 6401 vergeben

WEISSER RING
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe
Außenstelle Sigmaringen
0151-55164829

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) -
Ravensburg-Sigmaringen
Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung, chronischer Er-
krankung und deren Angehörigen. 
Tel: 07571 7523910 - www.eutb-rv-sig.de
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Bereitschaftsdienste
Amtliche Bekanntmachungen
• Wahl des stellvertretenden Ortsvorsteher von Ablach
• Festsetzung der Kindergartenbeiträge
• Satzung über die Erhebung von Benutzergebühren für die 

Kindertageseinrichtung
• Einbeziehungssatzung Laizer Weg Göggingen
• Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 

1. Änderung Gewerbegebiet Rauhegerten
• 1. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung
• Rathaus geschlossen
• Dienstzeiten während der Sommerferien
• Landratsamt Sigmaringen „Sturmschäden“
• Müllabfuhr
Schulnachrichten
Kindergarten 
• Kindergarten Ablach „Sommerfest“
• Kindergarten Ablach und St. Josef „Ausflug“ 
• Kinderhaus 3 Linden „Sprachbildung“
• Kindergarten Don Bosco „Feuerwehr“
Jubilare 
Kirchliche Mitteilungen
Vereinsnachrichten / Sportnachrichten
Seminare/Weiterbildung
Wissenwertes/Aktuelles

Wichtige Rufnummern:
Notruf / Rettungsdienst, Feuerwehr 112
Polizei 110
Krankentransport 192 22
Störungsstelle Gas 0800 0824 505
Störungsstelle Strom Netze BW 0800 3629-477
Störungsstelle Wasser 97250
Störungsstelle Abwasser/Kläranl. 97251
Winterdienst 97252
Polizeirevier Sigmaringen 07571/104 220
Rathaus Krauchenwies Tel. 972-0
info@krauchenwies.de Fax: 972-791
Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.30 Uhr
Krauchenwieser Küste 7008

Bereitschaftsdienste



Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
Hofstraße 12, 88512 Mengen Tel.(07572) 7137 -431 sowie -372 und -368
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de
Öffnungszeiten: vormittags: Mo-Do 09.30-11.30 Uhr

nachmittags:  Do 16.00-17.30 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten. 

Wohngemeinschaft Adlerplatz Laiz
Für ältere und demenzkranke Menschen
Tel. 07571/7319760
E-Mail: info@haus-am-adlerplatz.de

Ambulanter Dienst Waldhäusle
Grund- und Behandlungspflege, häuslicher Betreuungsdienst, hauswirt-
schaftliche Dienste, Betreutes Wohnen, Beratung für Senioren
Franz-Xaver-Heilig-Str.6, 88630 Pfullendorf, Tel. 07552/9337790

Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst Sekunda
Grund- und Behandlungspflege, professionelle Betreuung bei Demenz-
erkrankung, Hauswirtschaftliche Versorgung, Beratung und Anleitung für
pflegende Angehörige
Habsthaler Str. 1, Krauchenwies, Tel. 07576/7643

Seniorenzentrum Krauchenwies
Dauer- und Kurzzeitpflege
Sozialer Beratungsdienst für Hilfen im Alter
Hausener Str. 5, Krauchenwies, Tel.: 07576/96180-0

Familienwerk Sölden e.V.
Familienpflege im ländlichen Raum
Frau Sabine Mutschler
Tel. 07575/209531 
sabine.mutschler@familienwerk-soelden.de

Hilfe von Haus zu Haus Krauchenwies-Rulfingen e.V.
Büro: Jeden Mittwoch-Vormittag von 9:00 – 12:00 Uhr 
im Pfarrheim Krauchenwies im Erdgeschoss (Unterer Eingang)
In dieser Zeit sind wir unter der Telefonnummer 07576/961174 
zu erreichen. 
Außerdem erreichen Sie die Einsatzleitung unter der Nummer:
0176-81653831 oder über E-Mail: nachbarschaftshilfe@se-kr.de 
www.nachbarschaftshilfe-krauchenwies.de

Sozialstation Thomas Geiselhart e.V. Sigmaringen
Grund,- Behandlungspflege, Hausnotruf, Essen auf Räder,
Hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung und Beratung,
24 Std. Rufbereitschaft, Tel. 07571/729970

Kontaktdaten Gasnetzbetreiber
Netze-Gesellschaft Südwest mbH
Hausanschluss-Service (Oberschwaben): 07393/958-299
Störungsnummer (Oberschwaben): 0800/0824505

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
28.07. - 29.07.2023 -keine Sprechstunde-
05.08. - 06.08.2023 -keine Sprechstunde-
12.08. - 13.08.2023 -keine Sprechstunde-
19.08. - 20.08.2023 Dr. med Andrea Metzger, Samstags Sprechstunde
nach Vereinbarung 12-14

Apothekenbereitschaftsdienst
Apothekennotdienst 01805/002963 Ansage der dienstbereiten Apotheken
in Ihrer Umgebung (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz höchstens 42
ct/min aus Mobilfunknetzen) oder übers Internet: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de

29.07.2023
Hohenzollern Apotheke, Hauptstraße 7, 72505 Krauchenwies, 
Tel. 07576/96060

30.07.2023
Neue Apotheke, Marktplatz 2, 88427 Bad Schussenried, 
Tel. 07583/2550
Schwaben Apotheke, Hauptstraße 79, 88348 Bad Saulgau, 
Tel. 07581/8138

05.08.2023
Rats Apotheke, Grabenbachstraße 12, 88605 Meßkirch, Tel. 07575/92120
Apotheke am Marktplatz, Marktplatz 15, 88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/93510

06.08.2023
Marien Apotheke, Hauptstraße 78, 88512 Mengen, Tel. 07572/1020
Bilharz Apotheke, Antonstraße 1, 72488 Sigmaringen, 
Tel. 07571/7296060

12.08.2023
Dr. Hausersche Apotheke a. Adlerplatz, Adlerplatz 4 88605 Meßkirch, 
Tel.  07575/92280
Alte Apotheke, Wilhelm-Schussen-Straße 23, 88427 Bad Schussenried,
Tel.  07583/847

13.08.2023
Neue Apotheke am Schloss, Schwabstraße 5, 72488 Sigmaringen, 
Tel. 07571/684494
Schwaben Apotheke, Hauptstraße 79, 88348 Bad Saulgau, 
Tel. 07581/8138

19.08.2023
Kastanien Apotheke, Hauptstraße 11, 72511 Bingen, Tel. 07571/74600
Rathaus Apotheke, Wilhelm-Schussen-Straße 40, 88427 Bad Schussen-
ried, Tel.  07583/505

20.08.2023
Antonius Apotheke, Oberamteistraße 1, 88348 Bad Saulgau, 
Tel. 07581/7031
Rats Apotheke, Grabenbachstraße 12, 88605 Meßkirch, Tel. 07575/92120

Der Apothekennotdienst wird im täglichen Wechsel durchgeführt. 
Dienstwechsel jeweils um 08.30 Uhr.

Bauplatzverkauf
In Ablach wurde Flst. Nr. 567/5, Ringstraße, mit 398 qm für 23.880.- € ver-
kauft. Es handelt sich um eine ehemalige Erholungsfläche, die vor einiger
Zeit in einem Bauleitplanverfahren zu Bauland umgewidmet wurde.

Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers
von Ablach
Weil der Amtsinhaber seinen Wohnsitz dauerhaft außerhalb des Ge-
meindegebiets verlegt hat, ist die Position neu zu besetzen. Nach § 71
Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) sind die Ortschaftsräte vor-
schlagsberechtigt. Vorgeschlagen wurde vom Ortschaftsrat aus seinen
Reihen Herr Ortschaftsrat Alexander Müller. Entsprechend der Gemein-
deordnung erfolgte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates ge-
heime Wahl (§ 37 Abs. 7 GemO). Zum Zeitpunkt der Wahl waren neben
Bürgermeister Spieß 17 Gemeinderäte anwesend. Auf Herrn Müller ent-
fielen in geheimer Abstimmung 18 Ja-Stimmen. Der Vorsitzende gratu-
lierte dem neuen stellvertretenden Ortsvorsteher und dankte ihm für die
Übernahme des Amtes.
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Amtliche Bekanntmachungen

Ferien des Mitteilungsblattes
In der Urlaubszeit vom 31.07.2023 bis 18.08.2023 
erscheint kein Mitteilungsblatt. 

Wir bitten um Beachtung!!!



Festsetzung der Kindergartenbeiträge
für die Kindergartenjahre 2023/2024
Die Vertreter des Städtetags, Gemeindetags und der Kirchenleitungen so-
wie der kirchlichen Fachverbände Baden-Württemberg haben sich über
die Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2023/2024 verständigt. Sie emp-
fehlen eine Erhöhung um 8,5 %.
Nach wie vor unterliegt die Arbeit der frühkindlichen Bildung stetigen Ko-
stensteigerungen, nicht zuletzt durch die Aufwertung der pädagogischen
Fachkräfte im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst. Ein zen-
trales Anliegen ist es, ein finanziell gesichertes Betreuungsangebot zu er-
halten und gleichzeitig die Belastung der Familien angemessen im Blick
zu behalten.
Nachdem Eltern und Familien verschiedentlich bei der Kompensation der
gestiegenen Lebenshaltungskosten geholfen wurde und besonders Eltern
in prekärer wirtschaftlicher Lage von den Erhöhungen nur bedingt betrof-
fen sind, wird die vorgeschlagene Erhöhung als vertretbar angesehen.
Zusätzlich wird auf die wirtschaftliche Jugendhilfe, Wohngeld, Kinderzu-
schlag oder Leistungen des Bundes- oder Teilhabepaketes verwiesen.
Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit
weiterhin angestrebt wird, rd. 20% der Betriebsausgaben durch Eltern-
beiträge zu decken. Bei den meisten Gemeinden, so auch in Krauchen-
wies liegen diese Kostendeckungsgrade bei ca. 10-15 %.
Die Elternbeiträge wurden mit der Verrechnungsstelle für die kirchlichen
Kindergärten abgestimmt. Der kirchliche Stiftungsrat hatte die Gebühren
bereits beschlossen.
Mit dieser Gebührenstruktur verabschiedet sich der Gemeinderat von der
starren Ganztagesbetreuung und geht dem Wunsch der Eltern gemäß in
ein flexibleres Zubuchungssystem über. Außerdem scheint es so, als wür-
de an manchen Standorten die Betreuung mit verlängerten Öffnungszei-
ten von 07-13 Uhr tendenziell von einer Betreuungszeit von 07-14 Uhr ab-
gelöst werden. Letztere erfordert vom Träger aber ein Mittagessen und
kann deshalb nur in Einrichtungen mit Ganztagesbetreuung entsprechend
ausgebaut werden. Leider wird künftig wie überall verfügbares Personal
der begrenzende Faktor sein. Es bleibt auch mancher Tendenz, dass Er-
ziehung weg von den Eltern in den Kindergarten verschoben wird, ent-
gegenzuhalten. Für Göggingen wird die Betreuung erst nach dem Umzug
in die neuen Räume und dem Vorliegen der Betriebserlaubnis umgesetzt.
Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme die Satzung über die
Erhebung der Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der
Gemeinde Krauchenwies.

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren
für die Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Krauchenwies
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO),
§ 2 und 19 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 6 des Kinder-
tagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) in der jeweils gültigen Fassung hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.07.2023 nachfolgende Gebühren-
ordnung erlassen:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

Die Gemeinde Krauchenwies betreibt die Kinderbetreuungseinrichtun-
gen im Sinne des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) als öffentliche
Einrichtung. Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem KiTaG Kinder-
gärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrich-
tungen zur Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen). 

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Betreuungsangebote im Sinne dieser Satzung sind:

1. Regelbetreuung: Betreuungszeit im Kindergarten am Vor- und Nach-
mittag für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (§
4.2.1.A.), soweit Plätze vorhanden sind in altersgemischten Gruppen
mit Kindern von 2 Jahren bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res (§ 4.2.2.J.)

2. Verlängerte Öffnungszeiten: Betreuungszeit im Kindergarten am Vor-
mittag für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (§
4.2.1.B.), soweit Plätze vorhanden sind in altersgemischten Gruppen
mit Kindern von 2 Jahren bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res (§ 4.2.2.K.), teilweise Nachmittagsbetreuung zubuchbar (§ 4.2.1.C
+ D. oder § 4.2.2.L. + M.) oder in der Krippengruppe für Kinder bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres ohne Zubuchungsmöglichkeit für
Nachmittagsbetreuung (§ 4.2.3.O.).

3. Ganztagesbetreuung (Gebühr ohne Mittagessen): Betreuungszeit im
Kindergarten für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (§
4.2.1.E.), soweit Plätze vorhanden sind in altersgemischten Gruppe
mit Kindern von 2 Jahren bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res (§ 4.2.2.N.) oder in der Krippengruppe für Kinder bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres (§ 4.2.3.P.). 

4. Ganztagesbetreuung Mini (Gebühr ohne Mittagessen): Betreuungs-
zeit im Kindergarten für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schul-
eintritt mit Zubuchungsmöglichkeit für Montag bis Donnerstag (§
4.2.1.F. + G + H + i).

5. Grundschulkinder vom Schuleintritt bis 10 Jahre im Kindergarten mit
verlängerten Öffnungszeiten während Schulzeit soweit Platz vorhan-
den ist (§ 4.2.4.Q). 

6. Ferienbetreuung für Vorschulkinder während der Schulferien, sofern
der Kindergarten geöffnet ist und Platz vorhanden ist (§ 4.2.4.R).

(2) Das Kindergartenjahr beginnt am 01. August und endet am 31. Juli
des darauf folgenden Jahres.

§ 3
Benutzungsgebühren

(1)  Für die Benutzung der Kindergärten werden Benutzungsgebühren
gem. § 4 erhoben. Sie sind für 12 Monate zu entrichten. 

(2)  Gebührenmaßstab ist die vereinbarte Betreuungsform, das Alter des
Kindes, sowie die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt des
Gebührenschuldners. Stichtag ist jeweils der Erste des Abrech-
nungsmonats.

(3)  Änderungen im Familienstand (Geburt eines weiteren Kindes, Errei-
chen der Volljährigkeit eines Geschwisterkindes) sind der Einrich-
tungsleitung unverzüglich mitzuteilen.

(4)  Die Gebühren werden jeweils für einen Kalendermonat (Veranla-
gungszeitraum) erhoben. 

(5)  Die Gebühr ist auch während der Ferien sowie bei Nichtbenutzung
oder vorübergehender Schließung der Einrichtung zu entrichten. 

(6)  Bei Abmeldung des Kindes ist der Elternbeitrag bis zum Ende des Mo-
nats zu entrichten, in dem das Kind abgemeldet wurde.

(7)  Für die Kinder aus Bittelschieß und Ettisweiler ist in dem Elternbeitrag
auch der kostenlose Transport im Rahmen des festgelegten Fahrpla-
nes enthalten.

§ 4
Gebührenhöhe

(1)  Die Gebühren werden je Kind und Betreuungsplatz erhoben. Die Hö-
he der Gebühr bestimmt sich nach der Anzahl der Kinder, die noch
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur vorüber-
gehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben. Unterhalts-
pflichtige Kinder, die nicht im Haushalt des Gebührenschuldners le-
ben, werden nicht berücksichtigt. Ändert sich die Zahl der be-
rücksichtigungsfähigen Kinder, so wird die Gebühr auf Antrag ab dem
Antragsmonat neu festgesetzt.
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(2)  Die Kindergartengebühren betragen ab dem 01.09.2023:

1. für Kinder im Kindergarten über drei Jahre bis zum Schuleintritt:

1- Kind- 2- Kind- 3- Kind- 4- u. Mehr-
Familie Familie Familie Familie
€/Monat €/Monat €/Monat €/Monat

A. Regelbetreuung (RG) 138.- 107.- 72.- 24.-

B. Verlängerte 
Öffnungszeiten (VÖ) 138.- 107.- 72.- 24.-

C. VÖ + 4 Nachmittage 
(VÖ + 4 N)  186.- 144.- 97.- 32.-
in Krauchenwies, Ablach, Göggingen

D. VÖ + 3 Nachmittage 
(VÖ + 3 N) 178.- 138.- 93.- 31.-
in Hausen a.A.

E. Ganztagesbetreuung (GT) 248.- 193.- 130.- 43.-
ohne Mittagessen

F. Ganztagesbetreuung Mini
(GT m) 161.- 125.- 84.- 28.-
ohne Mittagessen

G. GT m + 1 Nachmittag 183.- 142.- 95.- 32.-

H. GT m + 2 Nachmittage 205.- 159.- 107.- 36.-

i. GT m + 3 Nachmittage 227.- 176.- 118.- 39.-

2. für Kinder im Kindergarten, soweit Plätze vorhanden sind als altersgemischte Gruppe, ab 2
Jahren bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres.

J. Regelbetreuung (RG) 193.- 150.- 101.- 34.-

K. Verlängerte Öffnungszeiten 193.- 150.- 101.- 34.-
(VÖ)

L. VÖ + 4 Nachmittage 261.- 202.- 136.- 45.-
(VÖ + 4 N)  
in Krauchenwies, Ablach, Göggingen

M. VÖ + 3 Nachmittage 249.- 193.- 130.- 43.-
(VÖ + 3 N)
in Hausen a.A. 

N. Ganztagesbetreuung (GT) 348.- 270.- 181.- 60.-
ohne Mittagessen

3. für Kinder in der Krippengruppe bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres

O. Verlängerte 408.- 303.- 205.- 81.-
Öffnungszeiten (VÖ)

P. Ganztagesbetreuung (GT) 571.- 424.- 287.- 113.-
ohne Mittagessen

4. für Grundschulkinder im Kindergarten

q. Verlängerte 110.- 86.- 58.- 19.-
Öffnungszeiten (VÖ)
während der Schulzeit

r. Ferienbetreuung für Vorschulkinder
Vormittags 6.- €, Nachmittags 4.- €, Ganztags 10.- €, Woche 25,- €“

§ 5
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten des Kindes, das die
Einrichtung besucht sowie diejenigen, die die Aufnahme in die Be-
treuungseinrichtung beantragt haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 6
Gebührenübernahme

Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentlicher Hilfen (Übernahme
der Kindergartengebühren gemäß dem Kinder- und Jugendhilfege-
setz/Sozialgesetzbuch XII) nicht möglich sein, die Kindergartengebühren
zu leisten, kann die Gebühr in begründeten Fällen vom Träger ermäßigt
werden. 

§ 7
Entstehung/Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht zu Beginn des Kalendermonats in dem
das Kind die Betreuungseinrichtung besucht bzw. hierfür angemeldet
ist und erlischt nur durch ordnungsgemäße Abmeldung oder durch
Ausschluss.

(2)  Die Benutzungsgebühren werden bei der erstmaligen Benutzung
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die Festsetzung gilt so lan-
ge weiter, bis ein neuer Bescheid oder Änderungsbescheid ergeht. 

(3)  Der Elternbeitrag ist jeweils im Voraus bis zum 05. des Monats im Ab-
buchungsverfahren zu zahlen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Zum
gleichen Zeitpunkt tritt die Benutzungs- und Gebührenordnung für die Kin-
dergärten der Gemeinde Krauchenwies vom 19.07.2022 außer Kraft. 

Heilungsvorschriften
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Ge-
mO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach §  4  Abs. 4  GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.

Ausgefertigt
Krauchenwies, den 28.07.2023

Spieß, Bürgermeister
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Einbeziehungssatzung gem. § 34 (4) 3 BauGB und
örtliche Bauvorschriften „Laizer Weg“ in Göggingen 
- Aufstellungsbeschluss, Zustimmung zum Entwurf der Einbezie-

hungssatzung 
- Öffentliche Auslegung 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2023 be-
schlossen, für eine Teilfläche mit ca. 1.210 qm von Flst. Nr. 967 der Ge-
markung Göggingen die Einbeziehungssatzung gem. § 34 (4) 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) und örtliche Bauvorschriften „Laizer Weg“ aufzustellen.
In selber Sitzung wurde der Entwurf mit der Begründung jeweils in der
Fassung vom 11.07.2023 gebilligt und für die öffentliche Auslegung be-
stimmt. Das Plangebiet liegt am nord-östlichen Rand des Ortsteils Gög-
gingen, am Laizer Weg, zwischen Mühlkanal im Süden und dem Bahn-
gelände und der Ablach im Norden und ist in der nachfolgenden Karte ab-
gebildet. Zweck und Ziel der Planung ist, die bisher bebauten Flächen wie-
der nutzbar zu machen. Das bestehende landwirtschaftliche Wohn- und
Wirtschaftsgebäude soll abgebrochen und durch den Neubau eines
Wohngebäudes ersetzt werden. Durch die deutliche Überschreitung
gegenüber der Grundfläche des Bestandsgebäudes verliert das Bauvor-
haben seinen Bestandsschutz in der Lage im Außenbereich. Daher ist es
für die Umsetzung des Bauvorhabens auf diesem Grundstück erforderlich,
mit einer Einbeziehungssatzung eine geordnete Nutzung in geordneten
Verhältnissen zu sichern. 

- - - Grenze Plangebiet Einbeziehungssatzung „Laizer Weg“, maßstabslos

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 11.07.2023 liegt in der
Zeit vom 07.08.2023 bis 07.09.2023 im Rathaus der Gemeinde Krau-
chenwies (Hausener Str. 1, 72505 Krauchenwies), Zimmer 15, während
der allgemeinen Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus
(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag
bis Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr, Freitag 08:00 - 12:30 Uhr und Don-
nerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rat-
haus während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.). Ergänzend zur öf-
fentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung in der Fassung
vom 11.07.2023 unter folgender Adresse im Internet eingesehen werden: 

https://www.krauchenwies.de/startseite/einwohner/
einbeziehungssatzung+_laizer+weg_.html 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder
mündlich abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig ab-
gegeben worden sind, können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs.
6 BauGB bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt
bleiben. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungs-
gerichtsordnung (Normenkontrolle) unzulässig, soweit der Antragsteller

mit ihm Einwendungen geltend macht, die im Rahmen dieser Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können. 

Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird
darauf hingewiesen, dass dieses Satzungsverfahren ein öffentliches Ver-
fahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellungnahmen
in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden. Soll eine Stel-
lungnahme anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu
vermerken. 

Gleichzeitig mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.
2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt. 

Krauchenwies, den 26.07.2023 

Spieß, Bürgermeister

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
zum Bebauungsplan „1. Änderung Gewerbegebiet
Rauhegerten” in Hausen a.A. nach § 13a BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Krauchenwies hat am 25.07.2023 den
Bebauungsplan „1. Änderung Gewerbegebiet Rauhegerten” in Hausen
a.A. in der Fassung vom 28.04.2023 als Satzung beschlossen. Der räum-
liche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Dieser Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB durch diese Be-
kanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim
Landratsamt Sigmaringen war nicht erforderlich, da der ursprüngliche Be-
bauungsplan aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt worden
ist und die jetzige Änderung nach § 13a BauGB keine Genehmigung vor-
sieht. 
Der Bebauungsplan „1. Änderung Gewerbegebiet Rauhegerten” in Hau-
sen a.A. – bestehend aus Planzeichnung, Satzung und Begründung –
kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus der Ge-
meinde Krauchenwies (Hausener Str. 1, 72505 Krauchenwies) Zimmer
15, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft
verlangen. 

Zudem ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung im Inter-
net unter 
https://www.krauchenwies.de/startseite/einwohner/1_+aenderung+
gewerbegebiet+rauhegerten.html 
eingestellt und einsehbar. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften des Baugesetzbuches beim Zustandekommen eines
Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, im Falle einer beachtlichen Verletzung der
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Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes (§ 214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen Män-
geln des Abwägungsvorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Fal-
le beachtlicher Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenü-
ber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1
BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Bauge-
setzbuches über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen. 

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
gelten Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenü-
ber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht
worden sind. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen. 

Krauchenwies, den 26.07.2023 

Spieß, Bürgermeister

Krauchenwies 
Landkreis Sigmaringen 

1. Satzung zur Änderung der 
Friedhofssatzung 

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
vom 25.07.2023 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs.
3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat am 25.07.2023 die nachstehende 1. Änderung der Friedhofssatzung
vom 29.03.2022 beschlossen: 

I. bis III. 
gelten unverändert 

IV. Grabstätten 
§ 10 bis § 13 a 
gelten unverändert. 

§ 13 b Parkgräber 

(1) Auf den Friedhöfen in Krauchenwies, Ablach, Göggingen und Hausen
a. A. werden Parkgräber vorgehalten. Parkgräber sind Urnenwahl-
gräber in Sonderlage. Die Beisetzung der Urnen erfolgt in unmittel-
barer Nähe eines Baumes. 

(2) bis (8) gelten unverändert 

§ 13 d Besondere Grabstätten 

Besondere Grabstätten werden von der Friedhofsverwaltung in einem be-
sonderen Verzeichnis geführt. Besondere Grabstätten sind: 

1. Denkmalgeschützte Grabstätten: 
Für denkmalgeschützte Grabstätten gelten die Vorschriften des Denk-
malschutzgesetzes. 

2. Grabstätten der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft: 
Für die Grabstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gelten
besondere gesetzliche Vorschriften. 

3. Pfarrgräber und Ehrengräber: 
Für Pfarrgräber und Ehrengräber kann die Gemeinde von §§ 8 bis 13
c abweichende Regelungen treffen. Die Unterhaltung obliegt den Ver-
fügungs- bzw. Nutzungsberechtigten.

V. bis IX. 
gelten unverändert. 

X. Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 30 Alte Rechte 
gilt unverändert. 

§ 31 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. 

§ 32 Heilungsvorschriften 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Ge-
mO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 

Ausgefertigt: 
Krauchenwies, den 26.07.2023 

Jochen Spieß 
Bürgermeister

Rathaus geschlossen
Das Rathaus Krauchenwies ist vom
07.08.2023 – 09.08.2023 geschlossen. Für
dringende und nicht aufschiebbare Angele-
genheiten ist ein Notdienst unter der Nummer
07576/97217 eingerichtet.
Wir bitten um Beachtung!

Ihre Gemeindeverwaltung 

Dienstzeiten des Rathauses während 
der Sommerferien
in diesen Tagen beginnen die allgemeinen Sommerferien an den Schulen
in Baden Württemberg. Auch zahlreiche Betriebe sind während der Som-
merferien für 2-3 Wochen geschlossen. Bei den verschiedenen Einrich-
tungen der Gemeinde kann es keine allgemeinen Sommerferien geben.
Trotz Urlaub einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle Einrich-
tungen und Abteilungen so besetzt, dass der allgemeine Betriebs- und
Verwaltungsablauf gesichert ist. Im einen oder anderen Fall wird jedoch
eine gewisse verzögerte Bearbeitung nicht völlig auszuschließen sein.
Wir bitten dafür herzlich um Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Landratsamt Sigmaringen 

Sturmschäden in den Wäldern nach Un-
wettern in den vergangenen Wochen

In den Wäldern im Landkreis Sigmaringen haben Gewitterstürme in den
vergangenen Wochen an manchen Orten erhebliche Schäden verursacht.
Insbesondere beim Unwetter am 11. Juli brachen zahlreiche Bäume ab
oder stürzten um. Neben den Laubbäumen, bei denen oft Teile der Baum-
krone abgebrochen sind, ist die Fichte am häufigsten betroffen.

Durch die ohnehin schon starke Ausbreitung des Borkenkäfers ist es jetzt
für alle betroffenen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer notwendig, mög-
lichst rasch auch kleine Mengen aufzuarbeiten. Aufgrund des hohen Ri-
sikos eines Borkenkäferbefalls sollten zunächst alle geworfenen und ge-
brochenen Fichten aufgearbeitet werden. Auch die beim Abbruch ste-
hengebliebenen, oft meterlangen Baumstümpfe müssen aufgrund der
Borkenkäfergefahr aufgearbeitet werden. Achten Sie dabei auf Ihre Ar-
beitssicherheit: Arbeiten Sie mindestens zu zweit, informieren Sie sich
über den nächstgelegenen Rettungspunkt und beachten Sie, dass Sturm-
holz meist unter Spannung steht!

Gerne unterstützt Sie das Landratsamt bei der Sturmholzaufarbeitung. Bit-
te wenden Sie sich dafür zeitnah an die für Sie zuständige Revierleitung.
So können die Arbeiten in Ihrer Region besser koordiniert und damit meist
zügig abgewickelt werden. Eine Karte mit den einzelnen Revieren und den
Kontaktmöglichkeiten der jeweils zuständigen Revierleitung sind auf der
Internetseite www.landkreis-sigmaringen.de/wald unter der Rubrik „Infor-
mationen für Waldbesitzer“ zu finden.

Bitte nehmen Sie auch mit der zuständigen Revierleitung Kontakt auf,
wenn Ihr Holz über die Holzverkaufsstelle beim Landratsamt vermarktet
werden soll. Dort erfahren Sie auch die Aushaltungskriterien der Sorti-
mente, die Sie bei der Aufarbeitung beachten sollten.

Kontakt:
Landratsamt Sigmaringen
Fachbereich Forst
Telefon 07571/102-2510
E-Mail: post.forst@lrasig.de
www.landkreis-sigmaringen/wald

Montag, 31.07.2023
Gelber Sack in Krauchenwies und allen Ortsteilen

Montag, 31.07.2023
Restmüll in Krauchenwies 

Dienstag, 01.08.2023
Restmüll in Hausen, Göggingen, Bittelschieß, Ablach und Ettisweiler 

Kindergarten Ablach 
Sommerfest mit dem Motto „Sommer, Wasser,
Sonne“ 
Am 19.07.23 fand unser diesjähriges Familienfest
im Kindergarten in Ablach statt.
Mit einem Begrüßungslied auf mehreren Spra-

chen wurden die Familien von den Kindern herzlich empfangen.
Es folgten ein Fingerspiel und ein Lied zu unserem aktuellen Thema „Der
Sonnenschutz“.

Das Lied vom „Frosch“ durfte natürlich nicht fehlen, denn hierbei konnten
die Kinder ihre langen Zungen zeigen und hatten sichtlich Freude dabei.
Im Garten waren mehrere Stationen für die Familien aufgebaut, an denen
sie sich gemeinsam austoben konnten.
Es gab ein riesiges Buffet an Fingerfood von süß bis salzig war alles da-
bei. Dies war den Eltern des Kindergartens zu verdanken. Ein herzliches
Dankeschön dafür!
Wir hatten gutes Wetter, gute Laune und eine wunderschöne Atmosphä-
re. Vielen Dank an den Elternbeirat, an die Eltern und an alle Helfer jeg-
licher Art.
Es war ein absolut gelungenes Fest �
Zum Schluss bekam der Kindergarten ein tolles Abschiedsgeschenk von
den Vorschülern. Dies kann man bald in unserem Außengelände bewun-
dern. Das Gesamtteam des Kindergartens in Ablach bekam einen Ge-
schenkkorb mit vielen verschiedenen Leckereien.  Herzlichen Dank!!!
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Kindergarten Ablach und Kindergarten St. Josef 
Ausflug mit den Vorschülern ins Steintäle
Um 16:15 ging es am Montag, den 17.07.23 für die Vorschüler des Kin-
dergartens in Ablach und den Kindergarten St. Josef los. Die Fahrt mit dem
Bus begann Richtung Steintäle.
Als wir ankamen, erwartete uns ein steiler Anstieg, den die Kinder mit Bra-
vour meisterten.
Oben angekommen, stärkten wir uns erst einmal mit Trinken und Vesper.
Gut gestärkt nahmen wir unsere Sitzplätze ein und sahen gespannt das
Stück „Rabatz im Zauberwald“.
In diesem Stück wurden Dinge gestohlen und viele wurden um ihre
Gegenstände beraubt. Aber wer war das nun? Es stellte sich heraus, dass
es sich eine Rattenbande unter den Nagel riss. Der Zauberer war ihr An-
führer. Letzten Endes aber legte die Märchenpolizei den Schurken das
Handwerk.
Puh......waren wir erleichtert �
Danach folgte der steile Abstieg und es ging mit dem Bus wieder nach
Hause.
Ein Herzliches Dankeschön an die Gemeinde für den Bus.
Es war ein wunderschönes Erlebnis für alle Vorschüler.

Kindergarten Don Bosco 
Bei uns im Kindergarten Don Bosco
war die Feuerwehr Krauchenwies zu
Gast.

Zuerst haben die Feuerwehr-Kameraden; Thomas, Christian, Florian, 
Carolina und Max ausführlich über die Ausrüstung, Bekleidung, sowie
Aufgaben der Feuerwehr berichtet.
Es wurde auch besprochen, wie man sich im Brandfall verhalten soll.
Die Feuerwehrleute haben den Rauchmelder-Alarm ausgelöst, wodurch
die Evakuierung des Kindergartens stattfand.
Kinder und Erzieherinnen haben sich auf dem Sammelplatz, zusammen-
gefunden dann sind anschließend alle zusammen zum Feuerwehrfahr-
zeug gegangen.
Die Feuerwehrleute sind mit einem Feuerwehrfahrzeug gekommen und
haben dieses auf kindgerechte Art  präsentiert.
Nach dem Anschauen des Feuerwehrfahrzeugs haben die Kinder noch
die Löscharbeit der Feuerwehr „erlebt“. Am Ende sind alle Kinder mit vol-
ler Begeisterung mit dem Feuerwehrfahrzeug mitgefahren.
Wir bedanken uns nochmals von ganzem Herzen bei Thomas, Christian,
Florian, Carolina und Max für diesen tollen Tag an dem wir viel gelernt ha-
ben und dabei noch viel Spaß hatten.

Wir freuen uns schon auf ihren nächsten Besuch und danken der Feuer-
wehr Krauchenwies für ihr Kommen!
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Kinderhaus 3 Linden
Frühe Sprachbildung in der „Orkagruppe“
Seit vielen Jahren können die Kinder im Montessori
Kinderhaus 3 Linden im Alter zwischen zwei und
drei Jahren am Projekt „Nachhaltiger Beginn“ teil-
nehmen. Die Ziele der Gruppe - „Nachhaltiger Be-
ginn“, sind auf vier Säulen aufgebaut:

1. Der Beziehungsaufbau und die Bindung zur Erzieherin.
2. Die Sprachförderung mit intensiver Mundmotorik.
3. Bewegung und Psychomotorik, denn Bewegung erleichtert das Lernen.
4. Tranzparenz und Informationsaustausch mit den Eltern.

Vergangenen Mittwoch, den 19.7.2023 wurden nun 5 Kinder aus dieser
Orkagruppe verabschiedet. Sie wechseln nach den Sommerferien in die
nächste Altersgruppe, die einen großen Schwerpunkt auf das feinmotori-
sche Training legt. Mit einem kleinen Programm, welches verschiedene
Fingerspiele, die Maus-Mundmotorikgeschichte, die Gummibärenwasch-
anlage sowie viele Übungen mit der Mundmotorikschachtel beinhaltete,
erlebten die Kinder ihre letzte Orka-Gruppenstunde. Mit einem Eis, bei
dem mit viel Freude nochmals die Zunge zum mundmotorischen Einsatz
kam, wurden die Kinder schließlich entlassen. Ihre Schachtel mit den
Übungsmaterialien durften sie mit nach Hause nehmen!

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, die in den nächsten Tagen ihren Ge-
burtstag feiern, alles Gute, viel Glück und Ge-
sundheit für das neue Lebensjahr.

am 31.07.2023
Frau Christa Theresia Strobel, Göggingen, zum 70. Geburtstag

am 01.08.2023
Herr Hamza Kandemir, Ablach, zum 70 Geburtstag

am 05.08.2023
Frau Julia Sinko, Göggingen, zum 70 Geburtstag

am 14.08.2023
Herr Horst Wittlinger, Krauchenwies, zum 70 Geburtstag

am 20.08.2023
Herr Josef Moser, Krauchenwies, zum 75 Geburtstag

St. Laurentius Krauchenwies
Sonntag, 30.07.2023, 10:30 Uhr, Eucharistiefeier
Sonntag, 06.08.2023, 10:00 Uhr, Eucharistiefeier zum Patrozinium 
Hl. Laurentius
Sonntag, 13.08.2023, 10:30 Uhr, Eucharistiefeier mit Kräutersegnung
Sonntag, 20.08.2023, 10:30 Uhr, Eucharistiefeier 

St. Anna Ablach
Samstag, 05.08.2023, 19:00 Uhr, Eucharistiefeier

St. Nikolaus Göggingen
Sonntag, 06.08.2023, 9:00 Uhr, Wortgottesdienst
Samstag, 19.08.2023, 19:00 Uhr, Wortgottesdienst

St. Odilia Hausen
Sonntag, 30.07.2023, 9:00 Uhr, Eucharistiefeier

St. Ulrich Rulfingen
Samstag, 29.07.2023, 19:00 Uhr, Eucharistiefeier

Evangelische Kirchengemeinde Meßkirch
Evangelisches Pfarramt
Conradin-Kreutzer-Str. 17, 88605 Meßkirch
Pfarrbüro: Tel.: 07575-3361, Fax: 93600
Bürozeiten: Mo,Di,Do,Fr  9.00-11.00 Uhr
pfarrbuero@ev.kirche-messkirch.de

Pfarrerin Anja Kunkel: Tel.: 07575-925382
pfarrerin@ev.kirche-messkirch.de
Termine nach Vereinbarung
www.kirche-messkirch.de 

Wochenspruch: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Epheser 5,8b.9)

Sonntag, 30. Juli (8. Sonntag nach Trinitatis)
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin A. Kunkel)

Montag, 31. Juli
15.00-17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal

Freitag, 4. August 
19.30 UhrProbe Posaunenchor in Pfullendorf

Sonntag, 6. August (9. Sonntag nach Trinitatis)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer U. Reich- Kunkel)
17.00 UhrSerenade des Posaunenchors im Schlosshof

Montag, 7. August
15.00-17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal

Freitag, 11. August 
19.30 UhrSommerandacht am Lagerfeuer
19.30 UhrProbe Posaunenchor

Sonntag, 13. August (10. Sonntag nach Trinitatis)
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin K. Fischer)

Montag, 14. August
15.00-17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal

Freitag, 18. August 
19.30 UhrProbe Posaunenchor in Pfullendorf

Sonntag, 20. August (11. Sonntag nach Trinitatis)
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer U. Reich-Kunkel)
18.00 UhrAbfahrt in Bodmann Ökumenischer Gottesdienst auf dem Bo-
densee (Pfarrerin A. Kunkel) -Anmeldung erforderlich

Seite 10 Mitteilungsblatt der Gemeinde Krauchenwies vom 28. Juli 2023 Nummer 30-33

Unsere Altersjubilare

Ende amtlicher Teil

Kirchliche Mitteilungen



Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen
Bürozeiten:
Ev. Gemeindebüro, Karlstr. 24
Montag, Dienstag, Donnerstag 
von 8:30 Uhr – 11:00 Uhr und
Mittwoch von 10:30 Uhr – 13:00 Uhr und 14:00 Uhr – 15:30 Uhr
gemeindebuero.sigmaringen@elkw.de

Das Büro „mittendrin - Kirche am Markt“ ist geöffnet
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 9:30-12:30 – 14:00-17:00 Uhr und
Samstag von 9:30 Uhr – 12:30 Uhr
www.mittendrin-sigmaringen.de

Gottesdienste

Sonntag, 30.07.2023, 8. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche Fingerle

mit Abendmahl (Wein) - im Anschluss Kirchenkaffee

Sonntag, 13.08.2023, 10. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche Fingerle

mit Abendmahl (Wein)

Sonntag, 20.08.2023, 11. Sonntag nach Trinitatis
9.00 Uhr Gottesdienst in der Krankenhauskapelle Dr. Sill
9.30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche Ströhle

Sonntag, 27.08.2023, 12. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche Sauer

Veranstaltungen:

Kino auf dem Acker
Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Bitte Stühle und gegebenenfalls
Decken mitbringen. Der Film beginnt, sobald es dunkel genug ist, auf dem
Gelände der Solidarischen Landwirtschaft in Sigmaringen (Alte Jungnau-
er Str. 1). Ab 20 Uhr besteht die Möglichkeit beim Lagerfeuer zusammen
zu kommen. Bei schlechtem Wetter wird der Film ab 20:30 Uhr in der Ev.
Stadtkirche (Karlstr. 24) gezeigt.

Fr., 28.07. – Familienfilm  (FSK 0, 103 Min, 2018)
Die Geschichte einer kleinen Hexe, die fest entschlossen ist, die beste
Hexe des Waldes zu werden. Zusammen mit ihrem Raben besteht sie ein
ums andere Abenteuer. Diese kleine Hexe muss man einfach gern haben.

Fr., 04.08. – Französische Komödie (FSK 0, 98 Min, 2021)
Der 40. Hochzeitstag muss gebührend gefeiert werden. Und so beschlie-
ßen ihre vier Töchter als Überraschung für die beiden ein Fest zu organi-
sieren, zu dem die gesamte multikulturelle Familie hinzustoßen soll.

Fr., 11.08.– Dystopisches Drama (FSK 12, 92 Min, 2021)
Im Jahr 2054 begeben sich drei Freunde auf einen Roadtrip in die Ver-
gangenheit. Auf ihrer Reise entdecken sie die verlorene biologische Viel-
falt wieder. Wie konnte das alles verschwinden?

Fr., 18.08. – Biografisch / dramatische Komödie (FSK 0, 96 Min, 2016)
Die Geschichte von einem frisch zugelassener Arzt kongolesischer Ab-
stammung in Frankreich, der viele Herausforderungen bewältigen muss,
um sich zusammen mit seiner Familie in einem kleinen verschlafenen Dorf
zu integrieren.

Fr., 25.08. – Tragikomödie, (FSK 12, 109 Min, 2020)
die das aktuelle Thema der Arbeitsbedingungen ausländischer Pflege-
kräfte in Deutschland auf eine höchst unterhaltsame Weise behandelt. In-
ihrem Film ist nicht immer alles wie es scheint, nicht einmal die eigenen
Vorurteile.

Freitag, 28. Juli 2023
15:00-16:30 Uhr Spielenachmittag & Begegnungscafé für alle die Lust ha-
ben zu kommen, ev. Gemeindehaus, Karlstr. 24.

Die Sommerpause kommt!
Im August 2023 bleiben das evangelische Gemeindehaus in der Karl-
straße sowie die Gemeinderäume in der Kreuzkirche in der Binger Stra-
ße geschlossen. Es finden keine Gruppen und Kreise statt. Wir wünschen
schöne Ferien!

Der ökumenische Kleiderladen
„KleiderReich“, In der Vorstadt 2, Sigmaringen.
Im KleiderReich können wieder Kleider angenommen werden. Die ange-
lieferten Kleider werden zuerst sortiert, bevor sie zum Kauf angeboten
werden.
Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag, Samstag 10 bis 14 Uhr
Mittwoch, Freitag 14 bis 18 Uhr
Telefon 0170 – 6959136
Aktuelle Informationen auch auf der Homepage des KleiderReich:
https://kleiderreich-sig.de/
Das Kleiderreich hat in den Sommerferien 2 Wochen vom 14. August bis
26. August 2023 geschlossen.

Dialog-Café – Deutschkonversation für Flüchtlinge
Jeden Mittwoch und Freitag von 10:00 – 11:30 Uhr in der Kreuzkirche,
Binger Str. 9
Dialog-Café macht in den Sommerferien Pause. Ab Mittwoch, 13.
September 2023 geht es wieder weiter.

Allgemeine Hinweise und Telefonnummern
Sie erreichen die Sekretärinnen im Ev. Gemeindebüro in der Regel zu fol-
genden Kontaktzeiten vor Ort, telefonisch unter Tel. 07571-683010 und
per mail: Gemeindebuero.Sigmaringen@elkw.de: 
Mo, Di, Do 08:30-11:00 Uhr
Mi 10:30-13:00 Uhr
Bitte wenden Sie sich auch an das ökumenische Büro „mittendrin-Kirche
am Markt“. Es ist zu folgenden Zeiten geöffnet sowie telefonisch zu errei-
chen unter der Nummer 07571-730930 und per mail: info@mittendrin-sig-
maringen.de
Mo, Di, Do 9:30-12:30 und von 14:00-17:00 Uhr
Samstag 9:30-12:30 Uhr
In den Sommerferien ist das ökumenische Gemeindebüro „mitten-
drin“ freitags geschlossen.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind erreichbar
Pfarramt I – Pfarrerin Dorothee Sauer Tel. 07571-683014 

dorothee.sauer@elkw.de 
Pfarramt II – Pfarrer Matthias Ströhle Tel. 07571-683011 

matthias.stroehle@elkw.de
Pfarramt III – Pfarrerin Kathrin Fingerle kathrin.fingerle@elkw.de 

Pfarrer Micha Fingerle micha.fingerle@elkw.de
Tel. 07571-3430

FC 1911
Krauchenwies/Hausen/Göggingen
Neue Shirts und 900 Euro an die Radio-7-Dra-
chenkinder - 
Spendenübergabe im Rahmen des Josef-Lutz-Tur-
niers

Im Rahmen des Josef-Lutz-Turniers durfte die Jugendabteilung ein herz-
liches Danke an Timo Reutter und sein Unternehmen aus Ostrach-Wan-
gen überbringen. Dem langjährigen Spieler des FC 1911 e. V. war es ein
Anliegen, die Jugendlichen des Vereins zu unterstützen und sie mit einem
einheitlichen Shirt auszustatten. Schnell war für die Verantwortlichen klar,
dass trotz der großzügigen Spende ein kleiner Eigenanteil pro Spieler ge-
leistet wird. Dieser soll für Kinder gespendet werden, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen und sich über eine kleine Unterstützung freu-
en. So durften sich alle Beteiligten über eine Spende in Höhe von 900 Eu-
ro freuen, die an die Radio-7-Drachenkinder fließen. Ein herzliches Dan-
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keschön an Timo und Alex Reutter für ihr Engagement auf und neben dem
Fußballplatz sowie all unseren Kindern und Jugendlichen, die mit ihrem
Beitrag diese wunderschöne Aktion möglich gemacht haben.

60 begeisterte Kinder beim Fußballcamp -
2. Fußballcamp des FC 1911 und des TSV Sig.-dorf/Laucherthal
Fußball, Sonne und ganz viel Spaß - unter diesem Motto darf das 2. Fuß-
ballcamp des FC 1911 zusammen mit dem TSV Sigmaringendorf/Lau-
cherthal beschrieben werden. Insgesamt 60 Kinder nahmen das Angebot
auf dem Schulsportplatz in Krauchenwies wahr. Und sie wurden dabei
nicht enttäuscht. Von Freitag bis Sonntag kümmerten sich insgesamt 15
Betreuer um die fußballerische Weiterentwicklung der Nachwuchskicker
rund um Krauchenwies, Hausen, Göggingen und Sigmaringendorf. Neben
ganz viel Fußball wurde den Kindern zahlreiche Spielmöglichkeiten in der
frischen Luft geboten. Und auch die Übernachtung in der Schulsporthalle
war für die Kids ein spannendes Erlebnis. Für das kulinarische Wohl der
Kinder wurde bestens gesorgt. Nach den jeweiligen Trainingseinheiten
schöpften die Kinder beim gemeinsamen Essen wieder Kraft für die näch-
sten Einheiten. Nach zwei kraftraubenden und schönen Tagen bestand
dann am Sonntag zum Abschluss des Camps die Möglichkeit, das DFB-
Fußballabzeichen abzulegen. Hier zeigte sich, dass sich die Mühen der
letzten beiden Tage gelohnt hatten, denn alle Teilnehmer bestanden am
Ende des Camps das begehrte Abzeichen mit hervorragenden Leistun-
gen. Als Erinnerung an zwei schöne Tage erhielten alle Teilnehmer zum
Abschluss ein hochwertiges Trainingsshirt, das gleich angezogen und
wohl an diesem Tag nicht mehr ausgezogen wurde. Als dann der Trubel
sich gelöst hatte und das Team um Jugendleiter Manuel Schock die Tage
Revue passieren ließen, wurden schon die Pläne für das Fußballcamp
2024 geschmiedet. Der FC 1911 und der TSV Sigmaringendorf/Laucher-
thal danken ihren Betreuern für das unglaubliche Engagement!

Vorbereitungsplan Aktive

Mittwoch, 12.07.2023, 18:30 Uhr in Krauchenwies 
FC 1911 - TSV Harthausen/Scher 3:4 (3:3)

Samstag, 15.07.2023
10:30 Uhr in Nusplingen: TSV Nusplingen - FC 1911 0:4 (0:1)
14:00 Uhr in Straßberg: TSV Straßberg II - FC 1911 II 2:4 (0:2)

Samstag, 22.07.2023 in Blitzturnier in Göggingen 
11:40 Uhr: FC 1911 - FV Walbertsweiler/Rengetsweiler 1:1 (1:0)
13:15 Uhr: FC 1911 II - TSV Sigmaringendorf/Laucherthal II 2:1 (0:1)
15:40 Uhr: FC 1911 II - FV Walbertsweiler/Rengetsweiler II 0:3 (0:2)
17:10 Uhr: FC 1911 - TSV Sigmaringendorf/Laucherthal 1:1 (1:0)

Mittwoch, 26.07.2023, 19:20 Uhr in Scheer (Späh-Cup) 
FC Ostrach - FC 1911 

Donnerstag, 27.07.2023, 20:30 Uhr in Scheer (Späh-Cup) 
FC 1911 - SV Bingen/Hitzkofen

Freitag, 28.07.2023, 19:00 Uhr in Rengetsweiler
FV Walbertsweiler/Rengetsweiler - FC 1911 II

Samstag, 29.07.2023, 13:30 Uhr in Scheer (Späh-Cup) 
FC 1911 - SG Scheer/Ennetach

Sonntag, 30.07.2023 in Scheer (Späh-Cup) 
Finalspiele 

Dienstag, 01.08.2023, 18:00 Uhr in Benzingen
TSV Benzingen II - FC 1911 II 

Samstag, 05.08.2023 (Anstoßzeitpunkt noch offen) 
TSV Aach-Linz - FC 1911 

Jahresausflug der Jugendfeuerwehr Krauchenwies
Am Samstag, 15. Juli 2023 starteten wir in den frühen Morgenstunden mit
21 Kindern/Jugendlichen und 4 Betreuern zu unserem diesjährigen Aus-
flug nach Cleebronn in den Freizeitpark Tripsdrill.

Bereits nach wenigen Kilome-
tern gab es „dringende Ge-
schäfte“ zu erledigen, doch
nach einem ausgiebigen 
Vesper ging es dann gestärkt
weiter.
Im Freizeitpark Tripsdrill ange-
kommen, haben sich die Kin-
der und Jugendliche selbst in
Gruppen eingeteilt und der

Spaß konnte beginnen. Ob auf dem „doppelten Donnerbalken“, in der Ach-
terbahn „Hals über Kopf“, im „Waschzuber-Rafting“, in der Holzachterbahn
„Mammut“ oder in der Achterbahn „Karacho“... bei über 100 Attraktionen
blieb keine Zeit für Langeweile. Doch ab und an gab es eine kleine Pau-
se, in der sich alle Gruppen wieder getroffen hatten um sich zu stärken
und sich auszutauschen. Die Betreuer mussten durchzählen ob keines der
Kinder im „rasenden Tausendfüßler“ eingeschlafen war, kleinere Verlet-
zungen verarzten und die Zeit im Schatten nutzen um einen weiteren Ta-
gesprogrammpunkt kurzfristig zu organisieren.
Nach einem aufregenden Tag bei über 30 Grad und Sonnenschein traten
wir pünktlich zu Beginn des angekündigten Sommerregens unsere Heim-
fahrt an.
Was für einige eine Überraschung war, war unser Zwischenstopp in Stutt-
gart-Zuffenhausen bei der Werksfeuerwehr der Firma Porsche. Unser
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Feuerwehrkamerad Benjamin
Müllerschön ist dort hauptbe-
ruflich tätig und war an diesem
Tag zufällig im Dienst. So hat
er uns kurzerhand und spon-
tan eine Besichtigung seiner
Feuerwache zugesagt. Die
Feuerwache ist neu seit 2021
und stellt mit 1 Löschzug und
einigen Sondergeräten den

Brandschutz für das Porschewerk in Zuffenhausen. Es war schön, in vie-
le strahlende Gesichter zu schauen.
Im Anschluss traten wir dann endgültig die Heimreise an und konnten die
glücklichen Kinder und Jugendliche den Eltern übergeben.

Wir machen Ferien!
In den Sommerferien werden wir unsere Regale neu bestücken und Le-
se-Nachschub besorgen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Dann
schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an koeb-krauchenwies@gmx.de.
Vielleicht können wir Ihnen ja ein paar Wünsche erfüllen.

Am 7. September geht es dann wie gehöhnt von 17 bis 19 Uhr mit neuem
Lesestoff weiter. Wir freuen uns schon auf Sie. 

Liebe Musikfreunde der Musikkapelle Krauchenwies, 

nach einem Sommer voller schöner Auftritte begeben wir uns nun auch in
die Sommerpause. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Musikern aber vor allem bei all
den dazugehörigen Familienmitgliedern bedanken, die für jeden Auftritt,
jede Probe oder dem Waldhornhock das Verständnis für den Verein zeig-
ten und unter anderem die Kinderbetreuung übernahmen bzw. die Zeit oh-
ne den Musiker anderweitig verbrachten. 

Ein herzliches DANKESCHÖN auch an euch Musiker- es waren nun doch
einige Termine-aber alles in allem war es doch auch eine sehr spaßige und
schöne musikalische gemeinsame Zeit. 

Wir wünschen euch allen erholsame Ferien, entspannt euch und
lasst es euch gut gehen! 

Sommerferien 
Am Mittwoch, den 26. Juli 2023 ist unsere Bücherei das letzte Mal geöff-
net. Danach machen wir Sommerferien.

Ab Mittwoch, den 13. September sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Öffnungszeiten mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr
Telefonisch können Sie uns unter der Nummer 96 25 095 während den
Öffnungszeiten erreichen.

Büchereiteam Ablach

Ledigen Sommerhock
Zum ersten Mal veranstalten wir am 05.08 ab 16:30 Uhr einen kleinen
Sommerhock vor der Festhalle in Ablach.
Bei hoffentlich bestem Wetter schmeißen wir den Grill an und wollen mit
euch bei kühlen Getränken ein paar gemütliche Stunden verbringen.

Wir freuen uns auf euch

SC Göggingen
58. ordentliche Jahreshauptversammlung 
SC GÖGGINGEN

Alle Mitglieder und Sportfreunde sind zur 58. ordentlichen Generalver-
sammlung am Freitag, 15.09.2023, ab 20.00 Uhr im „Sportheim“ in Gög-
gingen herzlich eingeladen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
4. Tätigkeitsbericht des Spielausschussvorsitzenden
5. Tätigkeitsbericht des Jugendleiters
6. Tätigkeitsbericht der Volleyballabteilung
7. Kassenbericht
8. Bericht des 1. Vorstandes
9. Entlastung des Gesamtvorstandes

10. Wünsche und Anträge

Einwände gegen die Tagesordnung und Anträge zu Satzungsänderungen
sind bis 48 Stunden vor Beginn der Versammlung schriftlich an den 1. Vor-
stand Johannes Wehrle einzureichen.

SPORT-CLUB GÖGGINGEN 1965 e.V.
Johannes Wehrle, 1. Vorstand
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Singen im Chor?... warum eigentlich nicht!
Der Chor „Intakt“ aus Göggingen sucht Verstärkung für die
diesjährige Konzertreihe „Weihnachtszauber“. Die 3 Chöre
„Akzente“ aus Mengen, der „Kirchenchor Langenenslingen“ und der Chor
„Intakt“ aus Göggingen werden in den kommenden Monaten für 3 Kon-
zerte während der Adventszeit (in Krauchenwies, Göggingen und in Lan-
genenslingen) unter der Federführung von Frank Boos ein sehr anspre-
chendes und musikalisch vielseitiges Programm erarbeiten. Die ca. 45
Sängerinnen und Sänger des Chores freuen sich auf die Unterstützung
weiterer sangesfreudiger Damen und Herren jeden Alters. Geprobt wird
immer am Donnerstagabend mit Frank Boos, einem Musiker mit Leib und
Seele und dem Dirigenten aller 3 Chöre. Neben konzentrierter Probenar-
beit und dem Spaß am gemeinsamen Singen wird viel gelacht, so dass
sich der Chorabend immer kurzweilig und dabei nicht weniger effektiv ge-
staltet. Die erste Probe findet statt am 
Donnerstag, den 14.09.2023 um 20.00 Uhr im Spiegelsaal (Gasthof Lin-
de) in Göggingen.
Also nicht mehr lange überlegen - einfach kommen und mitsingen.

Militär- und Kriegerkameradschaft Göggingen
Ausflug:
Unser diesjähriger Ausflug findet am Samstag, 9. September statt.
Wir besuchen im Schwarzwald das Heimatmuseum “s`Hüsli“.
Das Gebäude ist bekannt aus der Fernsehserie “Die Schwarzwaldklinik“.
Nach dem Mittagessen machen wir eine gemütliche Schifffahrt (mit Kaf-
fee und Kuchen) auf dem Schluchsee.
Mit einem gemeinsamen Abendessen lassen wir unseren Ausflug aus-
klingen.
Wir würden uns freuen auch Nichtmitglieder begrüßen zu können.
Mit der Bitte um Anmeldung um die Vorbereitungen abzuschließen.

Abfahrt um 7:00 Uhr an der Bushaltestelle.
Ende ca 20:00 Uhr

Anmeldung bei Frank Beck  Tel: 07576/7638 , oder WhatsApp bzw. E-Mail

Die Vorstandschaft

SV Hausen a.A. e.V.
Wir bedanken uns für das große Interesse an
der Abnahme der Anforderungen für das Sport-
abzeichen an den Sporttagen. Da bei mehre-
ren Teilnehmern  noch einige Nachweise feh-

len, möchten wir daher noch zwei Termine im September zur Abnahme
anbieten. Diese werden wir rechtzeitig bekanntgeben. Für Anfragen ste-
hen Beate Mayenberger unter der Telefonnummer 343 und Gerlinde See-
ger unter der Telefonnummer 2487 zur Verfügung, auch für Terminab-
sprachen.

Wir wünschen allen eine erholsame Urlaubszeit . 

Das Sportabzeichenteam

Maschinenring Alb Oberschwaben 
In neun Monaten zum Berufsabschluss
Die Akademie der Maschinenringe bietet in einem Lehrgang die Aus-
bildung zur Hauswirtschafterin an. Start ist am 18. September. Für
Teilnehmerin Bettina Stäudle bildet die Qualifizierung ein sicheres
Standbein.

Wer sich selbst oder seine Mitarbeiter als Hauswirtschafter/in ausbilden
lassen will, ist bei der Akademie der Maschinenringe richtig aufgehoben.
Am 18. September startet der Lehrgang „Vorbereitung auf die Externen-
prüfung zum/zur Hauswirtschafter/in in Teilzeit nach § 45.2 BBIG“. Die Teil-
nehmer können sich aus dem gesamten Bundesgebiet anmelden und er-
werben binnen zehn Monaten Blockunterrichts einen anerkannten Be-
rufsabschluss. 

„Es ist sehr intensiv“
Bettina Stäudle vom Maschinenring vom Maschinenring Crailsheim hat
die Ausbildung im August 2022 in Angriff genommen und die Teilnahme
nicht bereut – auch wenn sie Interessierten schon vorab mitgibt: „Es ist
sehr intensiv.“ Die gelernte Konditorin begann vor einem Jahr beim Ma-
schinenring zu arbeiten und erfuhr dort schnell von der Qualifizierungs-
maßnahme. „Die Themen sind sehr interessant, man behandelt jeden
wichtigen Bereich“, sagt sie. 
Ausgebildete Hauswirtschafter/innen kennen sich mit gesunder Ernäh-
rung und der Speisenzubereitung aus, mit Hygiene, Reinigung und Um-
weltschutz. Sie übernehmen die hauswirtschaftliche Versorgung und Be-
treuung von Personen in privaten Haushalten, sozialen Einrichtungen
oder Unternehmen. „Die Online-Unterrichtsblöcke sind sehr familien-
freundlich und die Praxisblöcke sehr gut organisiert“ sagt die 44-Jährige.
Dennoch müsse jedem Teilnehmer klar sein, dass der Lern-Aufwand hoch
und auch die einwöchige Prüfungsphase in Präsenz anstrengend sei.
„Wer sich dazu entschließt, dem muss klar sein, dass es sich um einen In-
tensivkurs handelt. 

Chancen auch für Maschinenringe
Die Qualifizierung „Vorbereitung auf die externe Prüfung zum/zur Haus-
wirtschafter/in“ bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, einen schulischen
Abschluss zu erwerben, ohne den Bildungsgang an einer Schule besucht
zu haben.  Denn die Voraussetzungen für die Zulassung zur Externen-
prüfung und die Anforderungen in der Prüfung selbst entsprechen denen
der regulären Bildungsgänge. Mit dem Abschluss finden Hauswirtschaf-
ter/innen Beschäftigungen in landwirtschaftlichen Betrieben, aber eben
auch bei den Maschinenringen. 
Alexander Hemming, Geschäftsführer im Maschinenring Crailsheim, der
Bettina Stäudle beschäftigt, sieht in der Qualifizierung eine große Chan-
ce, die drohenden Lücken beim hauswirtschaftlichen Nachwuchs zu
schließen. „Wir würden gern mehr Quereinsteigerinnen beschäftigen“,
sagt er, aber ohne passenden Abschluss sei das kaum möglich, weil die
Sozialversicherungsträger für ungelernte Kräfte unwirtschaftlich niedrige
Stundensätze zahlten. Die Qualifizierung ermögliche es den Bewerberin-
nen dagegen, als Fachkräfte beim Maschinenring einzusteigen.
Der Lehrgang findet zum größten Teil in einem virtuellen Klassenraum
statt. So können die Teilnehmer/innen ortsunabhängig am Unterricht teil-
nehmen. Der Lehrgang findet in ganztägigen Blöcken statt. Dazu gehö-
ren auch zwölf Praxistage, an denen die Teilnehmer das Gelernte direkt
anwenden. Ihre Prüfung legen die Teilnehmer im Juni 2023 in Kempten
ab.

Staatliche Förderung möglich
Um an dem Online-Lehrgang teilnehmen zu können, müssen die Interes-
senten mindestens viereinhalb Jahre hauswirtschaftliche Tätigkeit im ei-
genen oder einem Fremdhaushalt nachweisen können und über gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. Außerdem sollten sie be-
reits bei einem Maschinenring arbeiten oder nach dem Lehrgang be-
schäftigt werden. 
Lehrgangsstart ist der 18. September, die Ausbildung läuft in zehn Onli-
ne- und drei Praxisblöcken bis Juni 2024. Der Lehrgang ist zertifiziert und
kann staatlich gefördert werden. Die Förderung liegt zwischen 50 und 100
Prozent.
Wer sich für das Angebot der Akademie der Maschinenringe interessiert,
findet weitere Informationen zur Anmeldung und zu Fördermöglichkeiten
im Netz unter https://akademie.maschinenring.de/kurs/hauswirt-
schaft2023/ . Hier können auch individuelle Beratungstermine vereinbart
werden. 
Weitere Informationen zur Ausbildung und Arbeit von Hauswirtschafter/in-
nen finden sich im Video „Unscheinbare Heldinnen“ im Youtube-Kanal der
Maschinenringe Deutschland unter 
https://www.youtube.com/watch?v=Go8VZBah-50
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Martin-Heidegger-Gymnasium
Das Martin-Heidegger-Gymnasium freut sich folgenden Schüler*innen zu
hervorragenden Leistungen im Schuljahr 2022/23 gratulieren zu dürfen
und wünscht allen Schülerinnen und Schülern schöne und erholsame Fe-
rien:

Einen Preis haben erhalten:
Kl. 5a: Paul Fox, Julian Gabele
Kl. 5b: Jana Blum, Leon Nabenhauer
Kl. 6a: Carolin Benkler, Max Knoblauch, Lina Steidle, Lara Tritschler
Kl. 6b: Emil Herrmann, Maria Schank, Finn Schreiber, Noemi

Schrempp
Kl. 7a: Lara Bialk, Ina Niebel, Boroka Palotai, Annika Philippi, 

Melina Reutebuch, Hannah Zwick
Kl. 7b: Anke Chen, Julia Schlude, Emily Töfferl
Kl. 8a: Elisa Biselli, Lea Stengele, Jana Vonnier
KI. 9a: Kata Czako, Linja Rothengaß, Ina Winkler
Kl. 9b: Charlize Gerlacher, Lea Joos, Luisa Joos
Kl. 10a: Daniel Geiger
Kl. 10b: Marius Bühler, Annalena Maier, Finn Stadler

Ein Lob haben erhalten:
Kl. 5a: Felix Amann, Leo Brütsch, Melina Erhardt, Fodor Balázs,

Chelsea Frey, Selina Hafner, Marlon Karrer, Heidi Keller, 
Luca Keller, Annika Kern, Svea Wachter

Kl. 5b: Finn Fleckenstein, Maja Hafner, Jana Klester, Lukas Kopf, 
Diana Marz, Delia Rosenke, Marius Schilling, Benedikt 
Schönebeck, Lara Schuster, Ayleena Trinkl,
Jason Veeser, Carla Vogler

Kl. 6a: Maya Braun, Moritz Gänßlen, Jule Leiber, Lisa Ruff, Luca
Steidle, Maximilian Wetter

Kl. 6b: Alexa Braunschweig, Mia Gangotena, Leonie Kunstmann,
Jana Längle, Maia Ott, Jana Schnegg, Nina Schweizer, 
Carolina Stärk, Constantin Strobel

Kl. 7a: Alina Eberling, Mark Futterer, Luisa Rebholz, Lena-Marie Wolf
Kl. 7b: Miriam Holzenthaler, Carla Schmid, Elisa Schober, Elia 

Winkler
Kl. 8a: Annalena Keller, Alina Kopf, Lena Ruff, Lara Schweizer
Kl. 8b: Diana Derr, Emelie Flösch, Sarah Schlosser
Kl. 9a: Luca Hahn
Kl. 9b: Marius Bialk, Patricia Holzenthaler, Amelie Schmid, Pierre

Schober, Olaf Stürmer
Kl. 10a: Andreas Biselli, Maik Buchholz, Johanna Müller, Andreas

Schamber, Sophia Weikart, Nebahat Yaman
Kl. 10b: Silvie Hensler, Juliana Skripnikov, Cora Vonnier

Meßkircher Streetfood-Events gehen in die nächste
Runde
Am 29./30. Juli veranstaltet das Team des „FoodtruckCatering24“ aus Sig-
maringen wieder ein Streetfood-Festival in der wundervollen Atmosphä-
re von Schloss Meßkirch. Am Samstag können sich die Besucher von 12-
23 Uhr und am Sonntag von 12-20 Uhr im Schlossinnenhof Leckereien
aus aller Welt schmecken lassen. Mit dabei sind: Mexican, Taste of Tem-
pura, Philly Cheese, Corn Dogs, Churros, Illerbuben, Käsedöner, Käse-
kuchen, Kartoffelhütte und Pille Palle. Für die kleinen Festbesucher gibt
es ein Karussell und für Musik ist ebenfalls gesorgt. 
In Zusammenarbeit mit Hellfire Concerts findet am 24. August ein weite-
rer Streetfoodabend am Marktbrückle statt. Es warten wie gewohnt 
leckere Streetfood-Kreationen auf die Besucher - von deftig bis süß ist
auch hier wieder alles vertreten. 

In gemütlich, lockerer Atmosphäre kann ab 17 Uhr geschlemmt und toller
Live-Musik gelauscht werden. Der Musiker Danny Wünschel ist an die-
sem Abend zu Gast in der Meßkircher Innenstadt: Unglaublich flexibel und
vielseitig kann sich Danny Wünschel auf jede Bühnensituation einstellen
und begeistert seine Zuhörer*innen, egal ob als „One man – Band“ kom-
plett mit E-Gitarre, Bass und Schlagzeug oder „unplugged“ mit einer aku-

stischen Gitarre und seiner unverwechselbaren Stimme. Rock, Pop,
Country und Folk – ein unschlagbares Repertoire für kleine und große
Bühnen.
Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist natürlich
frei.

Mehr dazu auf Facebook: www.facebook.com/FoodtruckCatering24 und
www.facebook.com/MeinMesskirch 

Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Scheer
Was Grenzsteine erzählen
Grenzsteinwanderung anlässlich 50 Jahre Landkreis Sigmaringen
Die Kreisreform die am 1.1.1973 in Kraft trat,  brachte eine wesentliche
Gebietsneugliederung mit sich. Daraus entstand der Dreiländerkreis Sig-
maringen.
Geschichten hinter der Geschichte. Was alte Grenzsteine erzählen. Dies
wollen wir auf unserer Morgenwanderung erklären. Manche enthalten
Wappen oder andere Bezeichnungen. Ländergrenzen, Gebietsgrenzen
von Fürsten, von Königreichen meist aus Kalk oder Sandstein. Auch Jagd-
recht war im Mittelalter den Herrschaften vorbehalten mit ihren besonde-
ren Regeln, oder der freien Pirsch die durch Grenzsteine festgelegt wur-
den. Auch für die Gerichtsbarkeit hatten sie eine Bedeutung. Für den Voll-
zug einer Strafe.
Viele Grenzsteine sind durch die Flurneuordnung auch versetzt auch im
Zuge von Straßenbau und mit der Mechanisierung der Landwirtschaft und
ihren großen Maschinen. Diese Kleindenkmale wollen wir auf unserer
Wanderung um die Residenzstadt Scheer aufzeigen.
Termin: 13.08. 2023
Uhrzeit: 9:00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Hofgarten Center in Scheer
Tourenführer: Erich Fischer

VDK Ortsverband Meßkirch
Einladung zum Tagesausflug am Freitag, 15. September 2023 nach
Bad Waldsee
Reiseprogramm:  Abfahrtszeiten
8.00 Uhr Abfahrt Meßkirch bei Omnibus Fecht
8.10 Uhr Abfahrt Rohrdorf, Bushaltestelle 
10.00 UhrBad Waldsee; Mostbauer, Rundfahrt mit der Mostbahn
12.00 UhrVesper mit Mostverkostung
14.30 UhrBad Waldsee; zur freien Verfügung 
18.00 UhrAbschluss auf dem Rückweg
19.30 UhrAnkunft in  Meßkirch. 
Der Fahrpreis beträgt 45,00 E / Teilnehmer und beinhaltet die Busfahrt,
Fahrt u. Vesper beim Mostbauer. Den Fahrpreis kassieren wir im Bus
Anmeldungen an Hans Peter Elgaß, Meßkirch, Brahmsweg 1, 
Tel. 07575/5639 oder 0172/7411939 oder 
Mail: elgass-hans-peter@t-online.de
Bis Freitag, 9.September.2023

Räuberbahn 
Sommerferien??? Langeweile??? Fehlanzeige!!!
Räuberbahn jetzt Samstag und Sonntag!

• Räuber auf der Räuberbahn am 13. August
• Schloss- und Kinderfest in Aulendorf am 19. und 20. August
• Eseltour für die ganze Familie am 27. August in Pfullendorf
Am Sonntag, 13. August 2023 ist der Räuber (halbtags) an Bord un-
serer Züge
Der Räubernachfahre Max Elsässer ist wieder mit an Bord unseres ersten
und zweiten Zuges pro Fahrtrichtung. 
Er entführt Sie in die räuberische Vergangenheit unserer Region, gibt lu-
stige Geschichten zum Besten und bietet ein echtes Highlight in der
gleichnamigen Bahn – ein tolles Erlebnis!
Vor Max Elsässer muss sich übrigens niemand fürchten. Schließlich ist er
ja lediglich ein Nachfahre der berühmt-berüchtigten Gauner aus früheren
Zeiten und kein echter Räuber.
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Groß- und Klein sind herzlich dazu eingeladen, ihn bei der spannenden
Reise durchs Räuberland zu begleiten – und das ganz bequem und kom-
fortabel im Zug!
Es gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan!

Samstag, 19. August und Sonntag, 20. August 2023: Schloss- und
Kinderfest Aulendorf
Die Aulendorfer feiern schon seit über 100 Jahren alljährlich mit ihren Kin-
dern ein fröhliches Fest.
Das Festprogramm erstreckt sich über ein Wochenende immer am 3. Au-
gustwochenende. Die Kinder erwarten zahlreiche Belustigungen. Eine
Besonderheit des Festes sind die Bewirtungsstände der Vereine, die sich
über Schlossplatz und Hauptstraße erstrecken. Dort kann man, oft mit Mu-
sikbegleitung, sich durch viele Arten heimischer und exotischer Speisen
und Getränke stärken. Zu einem wichtigen Bestandteil des Schloss- und
Kinderfestes hat sich der Flohmarkt entwickelt. Er überschwemmt die
Innenstadt Aulendorfs alljährlich mit einer Vielzahl an Ständen und Ti-
schen.
Mehr Infos unter aulendorf.de 
Je nachdem, wo Sie herkommen: Lassen Sie sich von der Räuberbahn
ohne Parkplatzstress direkt an den Ort des Geschehens fahren oder ver-
binden Sie den Festbesuch mit einer Fahrt auf der Räuberbahn!
Beachten Sie: Samstag und Sonntag gelten auf der Räuberbahn
unterschiedliche Fahrpläne! 
Sonntag, 27.August 2023: Eseltour für die ganze Familie
Gemeinsam mit knuffigen Eseln als Wanderführer geht’s auf Tour nach
Tautenbronn und zurück. Kinder dürfen gerne einmal aufsitzen und reiten,
Eltern und Erwachsene dürfen die Langohren führen. Am Ziel gibt es ei-
ne ausgiebige Rast für die Zwei- und Vierbeiner.
Start & Treffpunkt: Bahnhaltestelle Pfullendorf, direkt nach der Räuber-
bahn Zugankunft aus Aulendorf kommend um 10:15 Uhr
Ende: Bahnhaltestelle Pfullendorf, nach ca. 2 Stunden
Von Pfullendorf retour Richtung Ostrach – Altshausen – Aulendorf geht es
um 14:18 oder um 18:18 Uhr. Ein toller Tagesausflug für die ganze Fami-
lie!
Anmeldung erforderlich! Tourist-Info Pfullendorf, Tel. 07552 2511-31
oder -46
tourist-information@stadt-pfullendorf.de
Info zum Veranstalter: www.esel-schafhof.com
Die Räuberbahn (Aulendorf) - Altshausen - Pfullendorf ermöglicht tolle Fa-
milien-Freizeiterlebnisse mit viel Aktivitäten und Abwechslung im schönen
Oberschwaben. Mit den günstigen Tickets schonen Sie auch den Geld-
beutel.
Fahrkarten gibt´s im Zug, am Automaten und in der DB-Navigator-
App...

Weitere Informationen, detaillierte Freizeit-Tipps mit 30 unterschied-
lichsten Vorschlägen und Fahrpläne gibt es auf der Webseite
www.raeuberbahn.de/freeizeit-tipps/ 

Jubiläumsprogramm für August – 
Der Landkreis lädt zum Feiern ein
Mit der baden-württembergischen Kreisreform 1973 hat der Landkreis
Sigmaringen einen neuen Zuschnitt und ein ganz neues Gesicht bekom-
men. 50 Jahre später haben sich seine 25 Kommunen ihre Eigenständig-
keit und ihre Besonderheiten bewahrt, sind gleichzeitig aber zu einer Ein-
heit zusammengewachsen. Auch deshalb will das Sigmaringer Landrats-
amt den runden Geburtstag in diesem Jahr ausgiebig feiern – gemeinsam
mit zahlreichen Vereinen, Organisationen und Institutionen und damit zu-
sammen mit den vielen Menschen, die den Landkreis so lebenswert ma-
chen. So sieht das Veranstaltungsprogramm für den Monat August aus:

Die Ortsgruppe Scheer im Schwäbischen Albverein lädt für Sonntag,
13. August, zu einer familienfreundlichen Grenzsteinwanderung vom
Hofgarten in Scheer links der Donau unterhalb des Schlosses Bartelstein
und entlang der alten hohenzollerisch-württembergischen Grenze nord-
wärts über den Staden ein. Die Wanderung führt weiter am Waldrand ent-
lang Richtung Hitzkofen-Heudorf und auf dem Rückweg geht es durch den
Wald an einem erratischen Block vorbei zurück nach Scheer. Die Teil-
nehmer, die mit festem Schuhwerk und ausreichend Vesper ausgestattet
sein sollten, treffen sich für die rund zweieinhalbstündige Tour um 9 Uhr

auf dem Parkplatz Hofgarten in Scheer. Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Wanderführer Erich Fischer, Tele-
fon: 07576/961793, E-Mail: erich-f@web.de.

In Kooperation mit Naturpädagogin Heike Rieger bietet der Fachbe-
reich Forst des Sigmaringer Landratsamts am Samstag, 19. August,
von 8.30 bis 11 Uhr eine ganz besondere „Kleine Auszeit am Morgen“ an:
Beim Waldbaden als sinnlichem Naturerlebnis können die Teilnehmen-
den – gerne auch Paare – in die Wunderwelt des Waldes eintauchen, der
puren Natur begegnen, eins werden mit der Waldatmosphäre und indivi-
duelle Sinneseindrücke sammeln. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Park-
stüble in Inzigkofen. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro pro Per-
son kann direkt bar vor Ort entrichtet werden. Anmeldungen sind möglich
per E-Mail an post.forst@lrasig.de oder unter der Telefonnummer
07571/102-2510. Bei sehr schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Die Ortsgruppe Ostrach im Schwäbischen Albverein veranstaltet am
Sonntag, 20. August, eine rund dreistündige Wanderung vom Grenz-
steinmuseum durchs Pfrunger-Burgweiler Ried. Die familienfreundliche
Tour führt zum Dreiländereck bei der Laubbachmühle und anschließend
zum neu errichteten Bannwaldturm, von dem sich ein schöner Blick auf das
wiedervernässte Ried bietet. Weiter geht es durch das Ried, vorbei am
Fünfeckweiher und der Burgruine Burgweiler zurück zum Grenzsteinmu-
seum. Die Teilnehmer, die mit festem Schuhwerk und ausreichend Vesper
ausgestattet sein sollten, treffen sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz vor dem
Grenzsteinmuseum in Ostrach-Burgweiler. Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung (bis 18. August) gibt es bei Wanderführer Karl
Faißt, Telefon: 07585/9359547, E-Mail: faisst-karl@t-online.de.

Der Verein „Kartell der Liebe“ richtet von Donnerstag, 24., bis Sonn-
tag, 27. August, das „Eine Liebe“-Festival auf dem idyllischen Hütten-
bühl in Herdwangen-Schönach aus – mit Livemusik, DJ-Zelt, interaktiven
Kunstangeboten und Workshops. Besucherinnen und Besucher können
sich an den vier Festivaltagen von rund 15 Livebands aus den Bereichen
Hip-Hop, Pop, Elektro und Alternative sowie von etwa 25 DJ-Sets der Gen-
res Techno, Elektro, Mixed Mash-Up, Funk und Soul unterhalten lassen
und ausgiebig feiern. Das Festival startet mit einem Eröffnungs-Jam mit
Graffiti- und Breakdance-Workshops, Freestyle-Sessions und Festival-
Yoga. Tickets sind erhältlich über die Internetseite www.eineliebe.de.

Bei der „Bat-Night“ am Freitag, 25. August, um 20.30 Uhr führt Wan-
derführer Thomas Kuß vom Fachbereich Forst des Landratsamts Sig-
maringen die Teilnehmenden entlang der Lauchert in Richtung Bittel-
schießer Täle an die Jagdplätze der Fledermäuse. Dort ermöglicht ein
Lichtkegel, den Jagdflug der Tiere zu beobachten. Ein Bat-Detector macht
zudem ihre Ultraschallrufe hörbar. Treffpunkt zu diesem Naturschauspiel
ist der Wanderparkplatz Fäules Loch unterhalb der Ruine Hornstein in Bin-
gen. Weil die Veranstaltung in der Dunkelheit stattfindet, sollten die na-
turbegeisterten Teilnehmer eine Taschenlampe mitbringen. Anmeldungen
sind möglich unter der Telefonnummer 07571/102-2510 und per E-Mail an
post.forst@lrasig.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Regen fällt die Ver-
anstaltung aus, da dann keine Fledermäuse fliegen.

Haus der Natur 
Leibertingen. Abendwanderung – Die Nacht bricht an. 
Dienstag, 1. August, 20 Uhr (Anmeldung bis 31.07.)
Im Zuge einer kleinen abendlichen Wanderung auf bequemen Wegen
lässt sich der Untergang der Sonne und der allmähliche Anbruch der
Dämmerung erleben. Während das Sonnenlicht immer mehr verblasst,
werden erste Sterne sichtbar und die vielen menschlichen Lichterquellen
in den Siedlungen. Sollte das Wetter und die Sichtbedingungen mitspie-
len, reicht der Blick weit in den Linzgau und ins westliche Oberschwaben,
vielleicht beeindruckt auch fernes Wetterleuchten oder ein schönes
Abendrot. Dauer: ca. 2-2,5 h; Treffpunkt: Rathaus Leibertingen; Leitung:
Bernd Schneck; Gebühr: 4,- €; Anmeldung bis 31. Juli beim Haus der Na-
tur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de

Beuron. Rundwanderung um Beuron. 
Freitag, 4. August, 14 Uhr (Anmeldung bis 03.08.)
Die circa dreistündige Wanderung führt vom Tal in Beuron hoch zur aus-
sichtsreichen Hangkante und auf schmalen Wegen zurück zum Aus-
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gangspunkt. Bernd Schneck, Geschäftsführer des Naturparks Obere Do-
nau, informiert über die vielen botanischen, geschichtlichen und sonstigen
Besonderheiten entlang des Weges und über die Aufgaben eines Natur-
parks. Treffpunkt: Haus der Natur; Leitung: Bernd Schneck; Gebühr: 
4,- €; Anmeldung bis 3. August beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de

Thiergarten. Wo der Turm im Winde schwankte... 
Samstag, 5. August, 14 bis ca. 16 Uhr (Anmeldung bis 03.08.)
Die „Falkenstein“ bei Beuron-Thiergarten ist eine der größten und am be-
sten erhaltenen Burgruinen im Oberen Donautal. Bei der Führung werden
„Geschichte und Geschichten“ rund um die Burg lebendig, die für Er-
wachsene und Kinder informativ und spannend sind. Erzählt wird vom Le-
ben auf der Burg, vom Kauf und Bau und von interessanten Funden, eben-
so über Geschichte und Restaurierung. Festes Schuhwerk ist erforderlich.
Treffpunkt: Steinbruch Thiergarten; Leitung: Emil Laschinger und weitere
Mitglieder des Vereins Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal; Gebühr: 
5,- € (Kinder frei); Anmeldung bis 3. August beim Haus der Natur, Tel.
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“ im 
BürgerTreff in Inzigkofen vom 01.08. bis 20.08.23!
Das Alter hat viele Gesichter! Die Wanderausstellung des Bundesmini-
steriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt Bilder älterer
Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen und vermitteln ein neu-
es Bild vom Alter(n). Die verschiedensten Facetten des Alters und des Äl-
terwerdens werden so zum Ausdruck gebracht. 
Wir sind heute oft gesund und aktiv bis ins hohe Alter. Unser Bild vom Al-
ter ist jedoch oft ein anderes: Es setzt Alter gleich mit Gebrechlichkeit und
Hilfebedürftigkeit.
Die Wanderausstellung „Was heißt schon alt?„, die im Rahmen eines
bundesweiten Fotowettbewerbs entstand, setzt sich vielfältig mit dem Alt-
werden auseinander und regt an, sich mit Lebensentwürfen älterer Men-
schen von heute zu befassen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich inspirieren zu lassen, positive Altersbilder
zu entdecken und dem Alter mit Freude entgegen zu gehen„ 

Die Ausstellung im BürgerTreff Inzigkofen Schulstraße 9 ist geöffnet:
In der Zeit vom 01.08. bis 20.08.23 jeweils dienstags von 10-12 Uhr
und mittwochs von 15-18 Uhr zusätzlich am Donnerstag, 17.08.23
von 16-19 Uhr und Sonntag, 20.08.23 von 11-16 Uhr oder nach tele-
fonischer Voranmeldung: Tel.: 07571/9297750 bei Frau Rzepka

Kunsthistoriker bietet Sonderführung durch 
Kreiskunstausstellung an
Dr. Martin Mäntele, Kunsthistoriker und Leiter des HfG-Archivs/Ulmer Mu-
seum, bietet am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr eine Sonderführung durch
die Wechselausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“ in der Kreis-
galerie Schloss Meßkirch an. Dort sind derzeit 60 Arbeiten von insgesamt
50 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die aus dem Landkreis Sigma-
ringen stammen oder dort leben. Bei einem Rundgang wird Mäntele ei-
nen Einblick in die Bandbreite des zeitgenössischen bildnerischen Schaf-
fens im Landkreis und in die vier Abteilungen der Ausstellung zu Men-
schen, Landschaft, Architektur und Abstraktion geben.

Als Beitrag zu seinem 50-jährigen Jubiläum veranstaltet der Landkreis
Sigmaringen vom 16. Juli bis zum 22. Oktober eine Kreiskunstausstellung
als repräsentative und zugleich qualitative Dokumentation des zeitgenös-
sischen Kunstschaffens im Kreisgebiet. Eine Fachjury hatte unter 229 ein-
gereichten Arbeiten von 87 Kunstschaffenden 60 Arbeiten von 22 Künst-
lerinnen und 28 Künstlern zwischen 18 und 90 Jahren für die Ausstellung
ausgewählt.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der alle beteiligten Kunst-
schaffenden mit der Wiedergabe eines Kunstwerks und biografischen In-
formationen vorstellt und in der Kreisgalerie sowie im Buchhandel zum
Preis von 5 Euro erhältlich ist. Kunsthistorikerin Dr. Ilonka Czerny bietet
am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr eine weitere Sonderführung an.
Eine Finissage mit Galeriegespräch beginnt am Sonntag, 22. Oktober, um
15 Uhr.
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